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DURCHFÜHRUNGSVERTRAG 
 

Zwischen 
 
 

Real Immobilien GmbH, Rudolf-Eucken-Str. 16, 26802 Moormerland 
vertreten durch Herrn van Düllen  

 
und 

 
der Stadt Esens, Am Markt 2-4, 26427 Esens, 

vertreten durch Herrn Stadtdirektor Jan-Herrmann Becker und Bürgermeisterin Karin Emken 
(nachfolgend „Stadt“ genannt) 

 
 

und 
 

der Samtgemeinde Esens, Am Markt 2-4, 26427 Esens,  
vertreten durch Herrn Samtgemeindebürgermeister Harald Hinrichs 

(nachfolgend „Samtgemeinde“ genannt) 
 
wird folgender Durchführungsvertrag nach § 12 Abs. 1 S. 1 Baugesetzbuch (BauGB) geschlossen: 
 
 
 

Präambel  
 
Der Vorhabenträger beabsichtigt im Baugebiet an der Nordorfer Burg den Neubau einer sozialen 
Wohnanlage mit 24 Wohneinheiten und einem Schuppen auf dem Grundstück Nordorfer Burg 3 und 
5 für den Verein „Lebensanker“ als zukünftigen Nutzer der Wohnanlage. Der Bebauungsplan Nr. 100 
„Hartwarder Straße West“ setzt für den Bereich eine maximale Gebäudelänge von 20 m fest. Dieser 
Wert wird auf beiden Gebäudeseiten um 3,50 m überschritten. Bei einer Reduzierung der 
Gebäudelänge käme es zu einem Verlust von mind. vier Wohnungen. Der Vorhabenträger hat eine 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 100 „Hartwarder Straße West“ in Esens beantragt.  
 
Die Stadt Esens hat dem Antrag zugestimmt und beabsichtigt die Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 100 als vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. § 12 BauGB im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) durchzuführen. 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Esens hat in seiner Sitzung am 01.12.2025 dem Vorhaben 
grundsätzlich zugestimmt und den Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 100 „Hartwarder Straße West“ gefasst. 
 
 
 
 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
Der Vorhabenträger wird aufgrund des notariellen Kaufvertrages mit der Stadt Esens vom 
25.08.2025 Eigentümer des Flurstücks 339 der Flur 7, der Gemarkung Sterbur, Stadt Esens. Dieses 
Flurstück bildet das Vertragsgebiet und ist in dem beigefügten Lageplan rot umrandet (Anlage 1).  

 
  

https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/baugesetzbuch-12-vorhaben-und-erschliessungsplan_idesk_PI17574_HI201982.html
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§ 2 
Bauleitplanverfahren 

 
 

(1) Der Vorhabenträger hat die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 100 
„Hartwarder Straße West“ der Stadt Esens vorgelegt, der aus den Bestandteilen 
Planzeichnung, Begründung und Vorhaben- und Erschließungsplan besteht. Der Vorhaben- 
und Erschließungsplan ist Anlage dieses Vertrages (Anlage 2). 

 
(2) Die Samtgemeinde und die Stadt sind bereit, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Genehmigung des genannten Vorhabens zu schaffen. Dem Vorhabenträger ist bekannt, 
dass auf den Erlass eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans kein Anspruch besteht. 
 

(3) Die Samtgemeinde und die Stadt werden das Bauleitplanverfahren für den Bebauungsplan 
begleiten.  

 
(4) Für den Fall, dass die Bauleitplanung bis zum 31.12.2026 nicht erfolgreich zum Abschluss 

gebracht wird, tritt der Vorhabenträger von der geplanten Baumaßnahme zurück. Ansprüche 
gegen die Samtgemeinde und die Stadt können nicht geltend gemacht werden (§ 12 Abs. 6 
BauGB). 

 
(5) Eine Haftung der Samtgemeinde und der Stadt für etwaige Aufwendungen des 

Vorhabenträgers, die dieser im Hinblick auf die Umsetzung des Vorhabens tätigt, wird durch 
diesen Vertrag nicht begründet.  

 
 

§ 3 
Durchführungsverpflichtung  

 
(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Durchführung des Vorhabens im Vertragsgebiet auf 

eigene Kosten und im eigenen Namen nach den Regelungen dieses Vertrages. 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, das Vorhaben entsprechend des Vorhaben- und 
Erschließungsplans (s. Anlage 2) zu verwirklichen. Planänderungen bedürfen der 
Zustimmung der Samtgemeinde und der Stadt.  
 

(2) Der Vorhabenträger hat am 28.7.2025 beim Landkreis Wittmund einen vollständigen und 
genehmigungsfähigen Bauantrag für das im Bebauungsplan festgesetzte Vorhaben gestellt 
und wird das Vorhaben binnen zwei Jahre nach Erteilung der Baugenehmigung realisieren. 
Die Realisierung gilt mit der Schlussabnahme gem. § 77 Abs. 1 Nr. 3 Niedersächsische 
Bauordnung als erfolgt. Die Durchführung lediglich einer Teilmaßnahme führt nicht zu einer 
Realisierung des Vorhabens. 
 

(3) Sollten Rechtsmittel gegen den Bebauungsplan und/oder die Baugenehmigung eingelegt 
werden, verlängern sich die o.g. Fristen um die Dauer der Rechtsmittelverfahren.  
 

(4) Wird das (gesamte) Vorhaben nicht fristgerecht umgesetzt, kann die Stadt den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. § 12 Abs. 6 BauGB entschädigungsfrei aufheben.  

 

 

§ 4  
Erschließung 

 
(1) Die Erschließung des Vertragsgebietes erfolgt weiterhin über die bestehende Zufahrt im 

Baugebiet. Die Straße Nordorfer Burg ist nicht Gegenstand des Vertragsgebietes.  
 

(2) Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass auf der Grundlage der 1. Änderung des 
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Bebauungsplans Nr. 100 die Erschließung des gesamten Vertragsgebietes hinreichend 
gesichert ist.  
 

(3) Während der Bauphase obliegt dem Vorhabenträger die Absicherung der Baustelle zur 
Straße Nordorfer Burg.  

 
 

§ 5 
Naturschutzrechtlicher Ausgleich 

 
Die Vertragsparteien sind sich einig, dass mit der vertragsgegenständlichen Bauleitplanung keine 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind (s.a. Begründung zum Bebauungsplan). Eines 
Ausgleichs i. S. d. § 1a Abs. 3 BauGB bedarf es insoweit nicht. 
 

 
§ 6 

Kostentragung 
 

(1) Der Vorhabenträger trägt alle Kosten dieses Vertrages und die Kosten seiner Durchführung 
sowie der erforderlichen Planung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Hierzu 
zählen insbesondere die Bauleitplanung (Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans) einschließlich aller erforderlichen Gutachten, notwendige 
Vermessungskosten und sonstige Leistungen des Katasteramtes, erforderliche Ausgleichs- 
und/ oder Ersatzmaßnahmen, mögliche Kosten zu archäologischen Untersuchungen, 
mögliche Grundbuchkosten, entstehende Kosten durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst, 
Bekanntmachungskosten etc.  

 
(2) Der Vorhabenträger beauftragt Planer und Gutachter und trägt die Kosten. 

 
(3) Für die im Zuge des Bauleitplanverfahrens erfolgten Leistungen der 

Samtgemeindeverwaltung wird die Samtgemeinde die Personalkosten, Vervielfältigungs- 
und Portokosten und evtl. weitere entstehende Kosten dem Vorhabenträger in Rechnung 
stellen. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der zum Abschluss des Vertrages gültigen 
Verwaltungskostensatzung der Samtgemeinde Esens. Diese Kosten entstehen auch, wenn 
der vorhabenbezogene Bebauungsplan nicht rechtskräftig zustande kommen. 

 
(4) Im Falle einer gerichtlichen Überprüfung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

erstattet der Vorhabenträger der Samtgemeinde alle in diesem Zusammenhang anfallenden 
Kosten. Sofern hierbei Dritte zu beauftragen sind (z. B. im Zuge eines 
Normenkontrollverfahrens), stimmen sich Vorhabenträger, Samtgemeinde und Stadt vor der 
Beauftragung ab. 

 
 

§ 7  
Veräußerung der Grundstücke / Rechtsnachfolge 

 
(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Pflichten und 

Bindungen seinem Rechtsnachfolger mit Weitergabeverpflichtung weiterzugeben.  
 

(2) Die vollständige oder teilweise Veräußerung von Flurstücken im Vertragsgebiet bedarf der 
Zustimmung der Samtgemeinde und der Stadt, die diese nur verweigern dürfen, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Durchführung des Vorhaben- und 
Erschließungsplans innerhalb der vereinbarten Ausführungsfristen gefährdet ist.  

  

https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/baugesetzbuch-1a-ergaenzende-vorschriften-zum-umweltschutz_idesk_PI17574_HI201966.html
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§ 8 
Vertragsänderungen und Inkrafttreten 

 
(1) Vertragsänderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift-

form. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist dreifach ausgefertigt. Die 
Samtgemeinde, die Stadt und der Vorhabenträger erhalten jeweils eine Ausfertigung. 

 
(2) Die Unwirksamkeit einzelner Regelungen berührt die übrigen Regelungen dieses Vertrages 

nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zu 
ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. 

 
(3) Der Vertrag wird erst wirksam, wenn die Satzung über den vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan mit dem Inhalt des Vertragsplans in Kraft tritt oder wenn eine 
Baugenehmigung für das vertragsgegenständliche Vorhaben nach § 33 BauGB 
bestandskräftig erteilt ist. Das gilt nicht für die Kostenregelung des § 6 und die Veräußerung 
und Rechtsnachfolge nach § 7. Diese Regelungen gelten bereits ab Unterzeichnung als 
städtebaulicher Vertrag gem. § 11 BauGB.  

 
(4) Er wird unwirksam, wenn der Bebauungsplan vom Rat der Stadt Esens oder dem 

Normenkontrollgericht aufgehoben oder für unwirksam erklärt wird. Das gilt nicht für die 
Kostenregelung des § 6 und die Veräußerung und Rechtsnachfolge nach § 7. Diese 
Regelungen gelten auch im Falle der Unwirksamkeit des Bebauungsplans als 
städtebaulicher Vertrag gem. § 11 BauGB weiter.  

 
 
___________, den _____________ 
 
 
 

Vorhabenträger 
 
 
Esens, den _____________ 
 
 
 

Stadtdirektor          Bürgermeisterin 
Stadt Esens          Stadt Esens 
 
 
 

Samtgemeindebürgermeister 
Samtgemeinde Esens  
 

Anlage 1: Lageplan mit Vertragsgebiet 

Anlage 2: Vorhaben- und Erschließungsplan 



Sendeturm

10

11
14

17

13

12

15

18

2
4

3

19

16

22

23

20

1

25

Nordorfer Burg

An der alten Schmiede

70
18

70
20

69
5

62
10

62
2

59
15

98/13

59/11

331

99/15
98
14

337

59
3

62
20

62
3

62/11

333

335

334

69
6

62
4

62
19

62
16

332

69
7

336

99
14

98
16

71
27

71
10

99
17

70
13

328

71
28

71
18

329

340

339

71
6

126
6

338

98/15

99
16

330

59
13

71
34

71
23

74
1

327

71
11

71
22

70
17

71
40

326

Grashauser Flage

BP Nr. 38
''Bensersieler Straße Ost''

BP Nr. 100
''Hartwarder Straße West''

0,80,4

SO

a

GH: max. 12,0 m

II

Stadt Esens
Bebauungsplan Nr. 100

"Hartwarder Straße West"
1. Änderung

mit örtlichen Bauvorschriften
- Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB -

-Entwurf-

M. 1 : 1000

Übersichtsplan M .   1 : 5.000

Präambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der Niedersächsischen
Bauordnung (NBauO) und des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der
Stadt Esens die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 100 „Hartwarder Straße West“, bestehend aus der
Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

Esens, den ____________

_____________________________  _____________________________
           Hinrichs (Stadtdirektor) Siegel Emken (Bürgermeisterin)

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Grundflächenzahl als Höchstmaß

Geschossflächenzahl als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Baugrenze

abweichende Bauweisea

Sondergebiet "Soziale Wohnanlage"

überbaubare Grundstücksflächen

nicht überbaubare Grundstücksflächen

SO

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

4. Sonstige Planzeichen

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Esens hat in seiner Sitzung am ___________ die Aufstellung der 1. Änderung des  Bebauungsplanes
Nr. 100 „Hartwarder Straße West“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am
___________ ortsüblich bekanntgemacht.

Esens, den ___________

____________________________
           Hinrichs (Stadtdirektor)
_____________________________________________________________________________________________

2. Plangrundlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1000

Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen,

            2024

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen
Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom ______________). Sie ist hinsichtlich der
Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Wittmund, den ____________

Katasteramt Wittmund

____________________________
 (Unterschrift) Siegel

_____________________________________________________________________________________________

3. Entwurfs- und Verfahrensbetreuung

Projektbearbeitung: Dipl. Ing. Matthias Lux
Technische Mitarbeit: J. Davis

Oldenburg, den ___________

_____________________________________________________________________________________________

4. Veröffentlichung

Der Rat der Stadt Esens hat in seiner Sitzung am ___________ dem Entwurf der 1. Änderung des  Bebauungsplanes
Nr. 100 und der Begründung zugestimmt und seine Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 a BauGB
beschlossen. Ort und Dauer der Veröffentlichung wurden am ___________ ortsüblich bekanntgemacht. Der Entwurf
des Bebauungsplanes und der Begründung ist vom ___________ bis ___________ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
veröffentlicht worden.

Esens, den ___________

______________________________
Hinrichs (Stadtdirektor)

_____________________________________________________________________________________________

5. Vereinfachte Änderung
Der Rat der Stadt Esens hat in seiner Sitzung am __________ dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung
zugestimmt.
Den Beteiligten im Sinne von § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB wurde mit Schreiben vom ___________ Gelegenheit zur
Stellungnahme bis ___________ gegeben.

Esens, den ___________

______________________________
Hinrichs (Stadtdirektor)

6. Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt Esens hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner
Sitzung am ___________ als Satzung (§10 BauGB) sowie die Begründungen beschlossen.

Esens, den ___________

______________________________
Hinrichs (Stadtdirektor)

_____________________________________________________________________________________________

7. Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 BauGB am ___________ ortsüblich bekanntgemacht worden. Der
Bebauungsplan ist damit am ___________ rechtsverbindlich geworden.

Esens, den ___________

_____________________________
Hinrichs (Stadtdirektor)

_____________________________________________________________________________________________

8. Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Vorschriften beim
Zustandekommen des Bebauungsplanes Nr. 20 nicht geltend gemacht worden.

Esens, den ___________

____________________________
Hinrichs (Stadtdirektor)

_____________________________________________________________________________________________

9. Beglaubigungsvermerk
Diese Ausfertigung der Planzeichnung stimmt mit der Überschrift überein.

Esens, den ___________         Stadt Esens
           Der Stadtdirektor

Regionaldirektion Aurich

26.11.2025

Planzeichenerklärung
I. Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung

  II

0,4

0,8

Gebäudehöhe als HöchstmaßGH: max. 12,0 m

Stadt Esens
Bebauungsplan Nr. 100

"Hartwarder Straße West"
1. Änderung

mit örtlichen Bauvorschriften
- Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB -

-Entwurf-

M. 1 : 1.000

Textliche Festsetzungen

1. Sonstiges Sondergebiet „Soziale Wohnanlage“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO
Das Sonstige Sondergebiet dient der Unterbringung eine Sozialen Wohnanlage. Es sind alle zugeordneten
Gebäude und Nutzungen zulässig, zudem Nebenanlagen, Stellplätze und Verkehrsflächen.

2. Gebäudehöhen gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO i. V. m. § 18 Abs. 1 BauNVO
Als Gebäudehöhe gilt das Maß zwischen Oberkante Erschließungsstraßenmitte (nächstliegender Punkt zur
baulichen Anlage) und den Schnittlinien der Dachhaut.

3. Abweichende Bauweise a gemäß § 22 (4) BauNVO
In der abweichenden Bauweise a sind Gebäudelängen über 50 m zulässig.  Ansonsten gelten die
Grenzregelungen der offenen Bauweise.

4. Überschreitung der Grundflächenzahl § 19 Abs. 3 BauNVO
Für die Errichtung von Verkehrsflächen (Zufahrten, Stellplätze, Nebenanlagen, …) ist eine Überschreitung der
zulässigen Grundflächenzahl bis 0,8 zulässig, wenn zumindest der Flächenanteil, der zu einer Überschreitung der
Grundflächenzahl führt, durch die Anlage der Nebenanlagen mit wassergebundenen Fahrbahnoberflächen
(Rasengittersteine, …) ausgeglichen wird.

5. Pflanzliste gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB
Im Plangebiet sind folgende Gehölze und Qualitäten zu verwenden:
Für die Anpflanzung werden standortgerechte Sträucher (2-3 Triebe, 70-90 cm, ohne Ballen) verwendet.
Abgänge und Beseitigungen der vorgesehenen Anpflanzungen sind gleichwertig zu ersetzen. Es sind folgende
Gehölze zu verwenden:
Sträucher

Corylus avellana Haselnuss
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Hundsrose
Salix caprea Salweide
Sambucos nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus Schneeball

Örtliche Bauvorschriften gemäß § 84 Abs. 3 NBauO

1. Dachformen, Dachneigungen und Dachaufbauten
1.1 Zulässig sind Sattel-, Walm- und Pultdächer.
1.2 Die Dachneigungen müssen mindestens 30° und dürfen höchstens 48° betragen. Die Dachneigungen von

Gauben und Zwerchgiebeln müssen mindestens 15° und dürfen höchstens 60° betragen.
1.3 Die Gesamtlänge der Dachaufbauten (Dachgauben) darf 1/2 der jeweiligen Trauflänge nicht überschreiten.

Zwischen zwei Dachgauben muss eine Dachfläche in einer Breite von mindestens 1,50 m als Abstand bleiben.
Die Abstände der Dachaufbauten von der Dachrinne, den Giebelwänden und der Abstand des Dachaustrittes
zum Rest darf das Maß von 1,00 m nicht unterschreiten.

2. Dachfarben, Dacheindeckung
2.1 Die Dacheindeckung hat mit schwarzen, anthrazitfarbenen, roten oder rotbraunen Dachpfannen zu erfolgen.
2.2 Die Dächer von Doppelhäusern sind hinsichtlich Dachform, Drempelhöhe, Dachneigung und Dacheindeckung

(Material und Farbe) einheitlich auszubilden. Wintergärten sind von vorstehenden Regelungen ausgenommen.
2.3 Abweichungen von dieser Vorschrift sind bezüglich der Dacheindeckung zulässig, sofern in die von außen

sichtbaren Dachflächen Anlagen zur Energiegewinnung durch Solartechnik entsprechend den technischen
Anforderungen eingebaut werden sollen.

2.4 Außenwandflächen
2.5 Die Außenwandflächen der Gebäude sind aus unglasierten Sicht- oder Verblendmauerwerk oder als Putzfassade

zu errichten.
2.6 Zulässig sind für Außenwandflächen überwiegend rot bis rotbraune Farbtöne sowie entsprechend dem

Farbregister RAL 840 HR, alle Weißtöne, Beige 1001, Sandgelb 1002, Elfenbein 1014, Lichtgrau 7035 und auch
vergleichbare Produkte und Farbtöne.

2.7 Bei Putzfassaden müssen Sockelbereiche abgestuft und passend zur Hauptfarbe jeweils dunkler abgesetzt
werden. Eine ergänzende Verwendung von Holz, Metall, Werk- oder Kunststein oder andersfarbigen Ziegeln in
einem Umfang von bis zu 40% der jeweiligen Außenwandflächen nach Abzug der Fenster und Türöffnung und
ohne Anrechnung der Dachflächen ist zulässig.

2.8 Flächig auf der Hausfassade verlegte Plattenverkleidungen jeglicher Art aus Kunststoff und Baustoffimitationen
sind nicht zulässig. Hochglänzende Oberflächen für die Fassadengestaltung sind nicht zulässig. Die Oberflächen
der Außenwände sind bei Doppelhäusern einheitlich in Material und Farbgebung auszubilden.

3. Nebengebäude und Garagen
Nebengebäude müssen in Material und Farbe dem Hauptgebäude entsprechen. Carportanlagen, Wintergärten
und je Grundstück 1 Gartenhaus sind von vorstehender Regelung ausgenommen. Die mindestens 1,00 m breiten
Grundstücksstreifen zwischen Garagen und Verkehrsflächen bzw. öffentlichen Grünflächen sind zu begrünen.

4. Einfriedungen und Gestaltung der Vorgartenbereiche
4.1 Im Sondergebiet SO Soziale Wohnanlage sind als Abgrenzung des Grundstücks zur öffentlichen Verkehrsfläche

an den Grundstücksgrenzen Hecken mit einer Höhe von mindestens 1,0 m anzulegen. Es sind nur dichte Hecken
aus heimischen, standortgerechten Gehölzen zulässig.

4.2     Es sind nur Gehölze der Pflanzliste zu verwenden (vgl. textliche Festsetzung Nr. 5).

5. Ordnungswidrigkeiten gemäß § 91 NBauO
Ordnungswidrig handelt wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig eine
Baumaßnahme durchführt oder durchführen lässt, die nicht den Anforderungen der Satzung zu den örtlichen
Bauvorschriften entspricht.

Hinweise

1. Baunutzungsverordnung
Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I
S. 3786).

2. Bodenfunde
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.a. sein:
Tongefäßscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des
Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde des
Landkreises sowie oder der Ostfriesischen Landschaft, Hafenstraße 11, 26603 Aurich unverzüglich gemeldet
werden.
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter oder der Unternehmer der Arbeiten. Bodenfunde und Fundstellen sind
nach § 14 Abs. 2 des Nds. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige
unverändert zu lassen bzw. ist für ihren Schutz Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher
die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

3. Altlasten
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte zutage treten, so
ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen.

4. Artenschutz gemäß §§ 39 und 44 BNatSchG
Wildlebende Tiere sind allgemein geschützt. Handlungen, die gegen Verbote der §§ 39 und § 44 BNatSchG
verstoßen, sind ausnahmepflichtig. Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen
nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert. Entsprechende
Ausnahmen sind beim Landkreis Wittmund zu beantragen.
Zum Schutz von Lebensstätten sind Gehölzbeseitigungen gem. § 39 BNatSchG nur vom 1. Oktober bis zum
28./29. Februar eines jeden Jahres durchzuführen.

5. Überdeckung von Bebauungsplänen
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 100 „Hartwarder Straße West“ überdeckt einen Teilbereich des
Bebauungsplanes Nr. 100 „Hartwarder Straße West“.

Mit Rechtskraft der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 100 tritt der überdeckte Teilbereich des
Ursprungs-Bebauungsplanes außer Kraft.
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Bei den Fassaden mit dem größten Blechanteil
liegt der Mauerwerksanteil nach Abzug der Wand-
öffnungen über 60 %. Die Untersuchung der an-
deren Ansichten ist entbehrlich.
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Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen. 
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der 
Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3). 
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WICHTIGE ERLÄUTERUNGEN

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DES ARCHITEKTEN UND DARF OHNE DESSEN ZUSTIMMUNG WEDER GANZ NOCH 
TEILWEISE KOPIERT, VERVIELFÄLTIGT, GEWERBLICH GENUTZT ODER DRITTEN ÜBERLASSEN WERDEN. DIESER PLAN 
GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN KONSTRUKTIONSPLÄNEN, ALLEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE, 
DER FACHFIRMEN UND SÄMTLICHEN DAZUGEHÖRENDEN PLÄNEN UND DETAILBLÄTTERN DER ARCHITEKTEN. 
AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN UND FIRMEN-/PLANERDETAILS GELTEN NUR MIT DEM GENEHMIGUNGSVERMERK DES 
ARCHITEKTEN. MASS- ODER INHALTSDIFFERENZEN IN DIESEN PLÄNEN SIND VOR AUSFÜHRUNG UNVERZÜGLICH MIT 
DEM ARCHITEKTEN UND DER BAULEITUNG ABZUKLÄREN. ALLE ANGEGEBENEN MASSE SIND, WENN NICHT ANDERS 
ANGEGEBEN, ROHBAUMASSE UND EIGENVERANTWORTLICH VOM AUFTRAGNEHMER VOR ORT ZU PRÜFEN UND 
UNSTIMMIGKEITEN UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG UND DEM ARCHITEKTEN MITZUTEILEN. BETON- UND 
MAUERWERKSGÜTEN SIND DEN PLÄNEN DES STATIKERS ZU ENTNEHMEN. ALLE SICHTBETONKANTEN SIND 15mm 
GEFAST. BEI GIPSKARTONWÄNDEN IN FEUCHTRÄUMEN SIND NUR ENTSPRECHEND ZUGELASSENE 
FEUCHTRAUMPLATTEN ZU VERWENDEN! MASSE ZU BESTANDSWÄNDEN SIND, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, 
AUF DIE VORDERKANTE DER BESTEHENDEN FERTIGEN OBERFLÄCHE BEZOGEN. 
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Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie 
den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen. 
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der 
Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3). 
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WICHTIGE ERLÄUTERUNGEN

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DES ARCHITEKTEN UND DARF OHNE DESSEN ZUSTIMMUNG WEDER GANZ NOCH 
TEILWEISE KOPIERT, VERVIELFÄLTIGT, GEWERBLICH GENUTZT ODER DRITTEN ÜBERLASSEN WERDEN. DIESER PLAN 
GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN KONSTRUKTIONSPLÄNEN, ALLEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE, 
DER FACHFIRMEN UND SÄMTLICHEN DAZUGEHÖRENDEN PLÄNEN UND DETAILBLÄTTERN DER ARCHITEKTEN. 
AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN UND FIRMEN-/PLANERDETAILS GELTEN NUR MIT DEM GENEHMIGUNGSVERMERK DES 
ARCHITEKTEN. MASS- ODER INHALTSDIFFERENZEN IN DIESEN PLÄNEN SIND VOR AUSFÜHRUNG UNVERZÜGLICH MIT 
DEM ARCHITEKTEN UND DER BAULEITUNG ABZUKLÄREN. ALLE ANGEGEBENEN MASSE SIND, WENN NICHT ANDERS 
ANGEGEBEN, ROHBAUMASSE UND EIGENVERANTWORTLICH VOM AUFTRAGNEHMER VOR ORT ZU PRÜFEN UND 
UNSTIMMIGKEITEN UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG UND DEM ARCHITEKTEN MITZUTEILEN. BETON- UND 
MAUERWERKSGÜTEN SIND DEN PLÄNEN DES STATIKERS ZU ENTNEHMEN. ALLE SICHTBETONKANTEN SIND 15mm 
GEFAST. BEI GIPSKARTONWÄNDEN IN FEUCHTRÄUMEN SIND NUR ENTSPRECHEND ZUGELASSENE 
FEUCHTRAUMPLATTEN ZU VERWENDEN! MASSE ZU BESTANDSWÄNDEN SIND, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, 
AUF DIE VORDERKANTE DER BESTEHENDEN FERTIGEN OBERFLÄCHE BEZOGEN. 
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GEFAST. BEI GIPSKARTONWÄNDEN IN FEUCHTRÄUMEN SIND NUR ENTSPRECHEND ZUGELASSENE 
FEUCHTRAUMPLATTEN ZU VERWENDEN! MASSE ZU BESTANDSWÄNDEN SIND, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, 
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Photovoltaikfläche 7,90 x 23,74 = 187,5 m²
Ausnutzung abhängig von Unterkonstruktion 
und Format der verfügbaren Solarmodule und
technisch notwendigen Dachdurchdringungen
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WICHTIGE ERLÄUTERUNGEN

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DES ARCHITEKTEN UND DARF OHNE DESSEN ZUSTIMMUNG WEDER GANZ NOCH 
TEILWEISE KOPIERT, VERVIELFÄLTIGT, GEWERBLICH GENUTZT ODER DRITTEN ÜBERLASSEN WERDEN. DIESER PLAN 
GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN KONSTRUKTIONSPLÄNEN, ALLEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE, 
DER FACHFIRMEN UND SÄMTLICHEN DAZUGEHÖRENDEN PLÄNEN UND DETAILBLÄTTERN DER ARCHITEKTEN. 
AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN UND FIRMEN-/PLANERDETAILS GELTEN NUR MIT DEM GENEHMIGUNGSVERMERK DES 
ARCHITEKTEN. MASS- ODER INHALTSDIFFERENZEN IN DIESEN PLÄNEN SIND VOR AUSFÜHRUNG UNVERZÜGLICH MIT 
DEM ARCHITEKTEN UND DER BAULEITUNG ABZUKLÄREN. ALLE ANGEGEBENEN MASSE SIND, WENN NICHT ANDERS 
ANGEGEBEN, ROHBAUMASSE UND EIGENVERANTWORTLICH VOM AUFTRAGNEHMER VOR ORT ZU PRÜFEN UND 
UNSTIMMIGKEITEN UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG UND DEM ARCHITEKTEN MITZUTEILEN. BETON- UND 
MAUERWERKSGÜTEN SIND DEN PLÄNEN DES STATIKERS ZU ENTNEHMEN. ALLE SICHTBETONKANTEN SIND 15mm 
GEFAST. BEI GIPSKARTONWÄNDEN IN FEUCHTRÄUMEN SIND NUR ENTSPRECHEND ZUGELASSENE 
FEUCHTRAUMPLATTEN ZU VERWENDEN! MASSE ZU BESTANDSWÄNDEN SIND, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, 
AUF DIE VORDERKANTE DER BESTEHENDEN FERTIGEN OBERFLÄCHE BEZOGEN. 

Genehmigungsplanung 

Neubau einer sozialen Wohnanlage
mit 24 Wohneinheiten und Schuppen
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Inh. Dieter Baumann
Rudolf- Eucken- Straße 16
26802 Moormerland
Tel. 04954/ 94870
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26427 Esens

Status:

50 12,74 50

13,74

3
,1

5
5

5
,7

8
1
,0

6

4
,2

7

65

20
2,

69
20

2,
69

20

20
19

2,
50

20
19

2,
50

20
19

6,
52

3,
17

5

9,
69

5

+9,61= +9,82 ü. Straßenniveau
= +11,86 ü. NN

+5,78

+2,89

±0,00

6,00

8
,3

0
5

3
,8

2
5

+6,43

+3,89

25°

Schnitt A-A

h>2,20 m

2,
50

20
19

2,
50

20
19

2,
49

21
19

2,
46

10
,8

4

8,
64

5
2,

18
5

+11,74 = +11,95 ü. Straßenniveau
= +13,99 ü. NN

±0,00

+2,89

+5,78

20
2,

69
20

2,
69

20
2,

69

9,49

50 8,49 50

6,00

2
,1

8
5

2
,7

7
5

+8,56

+3,89

+6,78

-0,10

Schnitt B-B

25°

38
19

2,
70

2,
50

20
19

2,
50

19
3,

08
2,

50
20

2,
69

8,
65

5
2,

18
5

10
,8

4

±0,00

+2,89

+5,78

+10,74

175 22,53 50

23,03

2,
20

Schnitt C-C

07.07.2025

0


	Pläne und Ansichten
	Layout1-BP

	02 _Lageplan_200_20250707_V1  
	02 _Lageplan_20250707_V1  
	02 _Nachweis Fassade_20250707_V1
	03 _Ansichten Linien_20250707_V1  
	03 _Grundriss 1.OG,DG_20250707_V1  
	03 _Grundriss EG_20250707_V1  
	03 _Photovoltaikflaechen_20250707_V1  
	03 _Schnitte_20250707_V1  

